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45!J A n fra g e 

der Abgeordneten R e ich, Mach u n z e, V 0 11m a n n, 

K a b e s c h, T i t z e· und-Genossen 

an die Frau -Bundesmini·ster-für-soziale Verwal·tung, 

betreffend die Rechnungslegung der Gebiets- 9und Landwirtschafts~ und 

Betriebskrankenkassen ge~o § 444 Abs04 ASVGo 

"'0-0-
'. v ._ 

Bezüglich derRechnungslegung'der,Versiche~ungsträger der 

österreichischenSozialversicherung·hat das-Allgemeine Sozialversicherungs~ 

gesetz 1955 im § 444 auf die. einschlägigen .. Vorschriften des Gewerblichen 

?ozialversicherungsgesetzes 1938-zurückgegriffen~-Eine bedeutsame Ergän~ 

z.ung erfolgte jeo.och _ dadurch~ dass die Gebiets~ 9 - Landwirtschafts~ und 

Betriebskrankenkassen bei·der Erstellung-des-Rechnungsabschlusses und der 

statistischen Nachweisungen eine Sektionierung·nach Arbeitern und Ange­

stellten vornehmen sollteno Nach denErläuternden·Beme~kungen zur Re~ 

gierungsvorlage sollen durch dieseSektionierung wertvolle Unterlagen 

für die weitere EntwicklungqesBeitrags~ und Leistungsrechts bereit= 

gestellt werden e 

Mehrere Jahre-hindurch konntejedoch·diese getrennte Rechnunglegung 

wegen administrativer Schwierigkeiten nicht· durchgeführt werden~ weshalb 

der Absat;z 4 des § 444 ASVGe.anlässlich der 9 g Novelle zu diesem Bundes­

gesetz abgeängert wurde~ Seitdem l~Jänner 1963·wird nun die getrennte 

Rechnungslegung von den Gebiets~t Landwirtschafts~ und Betriebskranken~ 

kassen durchgeführt, ohne dass das Ergebnis der Öffentlichkeit bekannt 

geworden wäre e 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an die Frau Bundes= 

minister für soziale Verwaltung die 

A n fra g e : 

Sind Sie bereit, die Ergebnisse der Sektionierung, gem~ § 444 

Abs~4 ASVGo~ getrennt nach Krankenversicherungsträgern und Kalender~ 

jahren, bekanntzugeben? 
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